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Schraubenkleber (kennzeichnungsfreie)
Branche: Holz

GHS-Einstufung
Eine Einstufung und Kennzeichnung nach GHS liegt nicht vor, eine Herstellereinstufung ist ebenfalls nicht bekannt.

Charakterisierung
Bei den Schraubenkleber handelt es sich um Produkte 
die zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen 
eingesetzt werden.
Diese Produkte haben eine flüssige bis pastöse 
Konsistenz, sind farblos und haben einen 
chrakteristischen Geruch.
Die Schutzmaßnahmen in diesem GisChem-Datenblatt 
beziehen sich auf die typischen kleinflächigen Tätigkeiten 
mit diesen Schraubenklebern.
Für Schraubenkleber mit anderer GHS-Einstufung 
(hautreizend, hautsensibilisierend) gibt es ein eigenes 
GisChem-Datenblatt.
Die produktspezifischen Kenndaten im Einzelnen 
sind den Sicherheitsdatenblättern der Hersteller zu 
entnehmen.

Grenzwerte und weitere nationale 
Einstufungen
WGK: Die Wassergefährdungsklassen sind innerhalb 
dieser Produktgruppe unterschiedlich, siehe 
Sicherheitsdatenblätter der Hersteller.

Explosionsgefahren / Gefährliche 
Reaktionen
Reagiert mit starken Oxidationsmitteln.
Zersetzt sich beim Erhitzen in gefährliche Gase (z.B. 
Kohlenstoffoxide, Stickoxide).

Gesundheitsgefährdung
Einatmen, Verschlucken oder Hautkontakt kann zu Ge-
sundheitsschäden führen.
Kann Atemwege, Augen und Haut reizen.
Vorübergehende Beschwerden wie Husten, Schwindel, 
Übelkeit, Müdigkeit, Kopfschmerzen können auftreten.

Technische und Organisatorische 
Schutzmaßnahmen
Spezielle Lüftungsmaßnahmen sind bei kurzzeitigen und 
kleinflächigen Tätigkeiten mit Schraubenklebern nicht 
notwendig, die natürliche Be- und Entlüftung ist 
ausreichend.
Reaktionsfähige Stoffe fern halten.

Hygienemaßnahmen
Einatmen von Dämpfen vermeiden!
Berührung mit Augen und Haut vermeiden!

Vor Pausen und nach Arbeitsende Hände und andere ver-
schmutzte Körperstellen gründlich reinigen.
Hautpflegemittel nach der Hautreinigung am Arbeitsende 
verwenden (rückfettende Creme).

Persönliche Schutzmaßnahmen
Augenschutz: Gestellbrille mit Seitenschutz.
Handschutz: Handschuhe aus:
Nitrilkautschuk/Nitrillatex (NBR; 0,4 mm).
Beim Tragen von Schutzhandschuhen sind Baumwoll-
unterziehhandschuhe empfehlenswert!
Die Handschuhmaterialien wurden Sicherheitsda-
tenblättern entnommen.
Bei kurzzeitigen und kleinflächigen Tätigkeiten kann auf 
das Tragen von Schutzhandschuhen verzichtet werden.

Beschäftigungsbeschränkungen
Jugendliche ab 15 Jahren dürfen hiermit nur beschäftigt 
werden:
wenn dieses zum Erreichen des Ausbildungszieles er-
forderlich und die Aufsicht durch einen Fachkundigen 
sowie betriebsärztliche oder sicherheitstechnische Betreu-
ung gewährleistet ist.

Schadensfall
Bei der Beseitigung von ausgelaufenem/verschüttetem 
Produkt immer persönliche Schutzausrüstung tragen: Auf 
jeden Fall Schutzbrille und Handschuhe.
Nach Verschütten mit saugfähigem, unbrennbarem 
Material (z.B. Kieselgur, Blähglimmer, Sand) aufnehmen 
und wie unter Entsorgung beschrieben verfahren.
Bei Brand entstehen gefährliche Gase/Dämpfe (z.B. 
Kohlenstoffoxide, Stickoxide).
Das Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation 
muss verhindert werden.

Erste Hilfe
Nach Augenkontakt: Augen unter Schutz des unver-
letzten Auges sofort ausgiebig (mind. 10 Minuten) bei 
geöffneten Augenlidern mit Wasser spülen.
Nach Hautkontakt: Haut mit viel Wasser spülen.
Ärztliche Behandlung.
Nach Einatmen: Patienten an die frische Luft bringen. 
Bei länger anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
Nach Verschlucken: Sofortiges kräftiges Ausspülen des 
Mundes.
Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen 
(Verdünnungseffekt).
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Entsorgung
Auch kleine Mengen nicht über die Kanalisation oder 
Mülltonne entsorgen.
Nicht ausgehärtete Reste wie das Produkt entsorgen.
Kleinere Mengen von Verpackungen mit ausgehärteten 
Restinhalten können als gewerbliche Siedlungsabfälle 
beseitigt werden.
Der sechsstellige Abfallschlüssel ist nach AVV branchen-, 
prozessart-, herkunfts- oder abfallartenspezifisch zuzu-
ordnen.
Er ist gegebenenfalls mit der örtlich zuständigen Behörde 
(z.B. Stadtverwaltung oder Landratsamt) abzustimmen. 
Im Folgenden werden mögliche Zuordnungen gegeben:
Stoff/Produkt-Abfälle aus HZVA von Farben, Lacken, 
Dichtungsmassen, Klebstoffen und Druckfarben sind 
i.d.R. gefährliche Abfälle (Sonderabfälle) und nach AVV 
dem Kapitel "08" zuzuordnen.
Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische 
Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten: 
Abfallschlüssel nach AVV: 080409 (Sonderabfall).
Ausgehärtete Klebstoffe und Dichtungsmassen: Abfall-
schlüssel 080410 (kein Sonderabfall).

Lagerung
Behälter dicht geschlossen an einem kühlen, gut ge-
lüfteten Ort lagern.
Zusammenlagerungsbeschränkungen (nach Lager-
klassen der TRGS 510; die Zahlen in Klammern geben 
die jeweiligen Lagerklassen an):
Dieser Stoff/dieses Produkt gehört zur Lagerklasse 10.
Separate Lagerung von explosiven Stoffen (1), Gasen 
(2A), stark oxidierend wirkenden Stoffen (5.1A), 

ansteckungsgefährlichen (6.2) und radioaktiven Stoffen 
(7).
Für die Zusammenlagerung mit sonstigen 
explosionsgefährlichen Stoffen (4.1A), Ammoniumnitrat 
(5.1C) und organischen Peroxiden (5.2) sind weitere 
Regelungen zu beachten.
Zusammenlagerung ist mit oxidierend wirkenden Stoffen 
(5.1B) bis 1 t Gesamtmenge ohne Einschränkungen 
erlaubt, darüber gelten weitere Anforderungen.
Die Zusammenlagerung ist mit selbstentzündlichen 
Stoffen (4.2) und Stoffen, die in Berührung mit Wasser 
entzündbare Gase entwickeln (4.3) erlaubt, wenn keine 
wesentliche Gefährdungserhöhung eintreten kann.
Dies kann durch Getrenntlagerung erreicht werden.
Zusammenlagerungsbeschränkungen müssen nicht 
beachtet werden, wenn insgesamt nicht mehr als 400 kg 
Gefahrstoffe gelagert werden, davon höchstens 200 kg je 
Lagerklasse.
Generell ist eine Zusammenlagerung verboten, wenn dies 
zu einer wesentlichen Gefährdungserhöhung führen 
würde, auch wenn die Stoffe in derselben Lagerklasse 
sind.
Dies ist gegeben, wenn sie z.B. unterschiedliche 
Löschmittel benötigen, unterschiedliche Temperatur-
bedingungen erfordern, sie miteinander unter Bildung 
entzündbarer oder giftiger Gase oder unter Entstehung 
eines Brandes reagieren.
In Lägern, in denen mehr als 200 kg an brennbaren 
Gefahrstoffen gelagert werden, müssen zusätzliche 
Maßnahmen zum Brandschutz getroffen werden.
In der Regel liegt bei einer Lagerung von mehr als 200 kg 
brennbarer Stoffe eine gefahrdrohende Menge vor, bei 
Feststoffen der Lagerklasse 11 ist von einer größeren 
Menge auszugehen. 
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